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Sie Mission des Bürgertums
Wer nach dem Wahlausfall vom 6. Juni d. Js.

noch immer des Glaubens ist, das deutsche Bürger-
-tum·p olitis ch einigen zu können, dem ist nicht zu
helfen. Die Reichstagswahl stellte das Bürgertum
vor die Schicksalsfrage: Wie beurteilst du die Wir-
kung des materialistischen Sozialismus auf das
Staatswesen, die du seit November 1918 in Deutsch-
laud in voller Blüte siehst? Das Bürgertum hat die
Frage dahin beantwortet, daß es diejenige bürger-
liche Partei, die im Kielwasser der Sozialdemokratie
segelte, aufs Trockene setzte zugunsten von Parteien,
die den Arbeitnehmer als die ausschlaggebende
Macht in allen Staats- und Kulturfragen ablehnt.
Diesen ,,Rnck nach rechts« vollzog das Bürgertum
aber nicht auf Grund . der Einigung auf ein
politisches Parteiprogramm, sondern, nach wie vor
in politische Parteien gespalten, aus dem Gegensatz
der allgemeinen bürgerlichen Weltanfchauung zur
sozialistischen heraus. Hier ist die Plattsorm, auf
der die so heiß erstrebte Einigung des Bürgertums
zur Wirklichkeit werden kann.

«Der 20. März 1920, als Legien als Beauftragter
von über 9 Millionen Arbeitern, Angestellten und
Beamten der Regierung seine bekannten For-
derungen diktierte, schuf in der deutschen Innen-
politik eine völlig neue Situation. Ein berufs-
ständischer Zusammenschluß, zwar einseitig orientiert
und nur von der Minderheit des deutschen Volkes
getragen, aber« zum einheitlichen Handeln ent-
schlossen, wagte«es, Regierung und Parlament die
von ihnen einzuschlagende Politik vorzuschreiben und
—- hatte Erfolg. Wie konnte das geschehen? Nur
dadurch, daß sich die gelernten Kopfarbeiter, das
früher von den Handarbeitern so oft verhöhnte
„€51eblragenproletariat”, zu den Handarbeitern ge-
sunden hatten. Die schon während des Krieges be-
gonnene Annäherung der Berufsorganisationen der
gelernten Kopfarbeiter an die Gewerkschaften der
gelernten und ungelernten Handarbeiter hatte unter
dem Druck der Revolution einen raschen Verlauf ge-
nommen. Die Asa (Arbeitsgemeinschaft der An-
gestelltenverbände) war mit den freien Gewerk-
fchaften in engste Fühlung getreten, die Büro-
angestellten im Zentralverband der Angestellten, die
Techniker im Bund technisch-er Angestellten und Be-
amten, die Werkmeister im Werkmeisterverband,
gelernte und nngelernte Bankbeamte im Allgemeinen
deutschen Bankbeamtenverband paßten sich in Or-
ganisation, Ziel und Methoden ihres Kampfes gegen
das Unternehmertum den freien Handarbeiterver-
bänden an. Das Solidaritätsgefühl des Arbeit-
nehmers gegenüber dem Arbeitgeber einigte sie alle
im Sinne des marxistischen Sozialismus der deutschen
Sozialdemokratie Ihnen gegenüber organisierte
Stegerwald im deutschen Gewerkschaftsbund alle auf  

christlich-nationalem Boden stehenden Arbeitnehmer
Hier suchen Bergarbeiter, Buchdrucker, Metall-
arbeiter zusammen mit Handlungsgehilfen, Tech-
nikern, Gutsbeamten, Bankbeamten, Jngenieuren
die Rechtel des Arbeitnehmers auf dem Boden christ-
licher Weltanschauung durchzufech.ten. Ebenso voll-
zog sich die Vereinigung der Juterkonfessionellen
sreiheitlich-nationalen Angestelltenverbände (Gewerk-
schastsbund der Angestellten) mit den Hirsch-Duncker-
schen Gewerksch.aften. Endlich schloß die freie Ar-
beiterunion Deutschlands Kopf- und- Handarbeiter
ohne jede Trennung in Einzelverbände fest zu-
sammen. Der deutsche Beamtenbnnd, zu dem sich
die Verbände der Beamtenfchaft auf gewerkschaft-
licher Grundlage vereinigt hatten, verließ, als er sich
am 20. März hinter Legien stellte, seine politische
und wirtschaftliche Neutralität und büßte dies mit
dem Austritt des Bundes der höheren Beamten.
Immerhin mag schon die gewerkfchaftliche Or-
ganisation die Spaltung vorbereitet haben und neue
Absplitterungen herbeiführen. Beamtenverbände
und Gewerkschaften sind wesensfremd· Der Arbeiter
ist nicht an feine Arbeitsstätte gebunden, er steht
in kurzer Kündigungsfrist, sein Lohn bedarf immer
wieder neuer Verhandlungen Der Beamte dagegen
ist auf Lebenszeit angestellt, mit der Länge der
Dienstzeit verringert sich die Versetzungsmöglichkeit,
sein Gehalt steigt nach fester Skala ohne jede Lohn-
kämpse. Dieser Wesens-unterschied muß sich weiter
durchsetzem und nicht lange, so tritt neben die ge-
werkschaftlich organisierte Afa der Bund freier
Beamtenverbände. Alle diese Vereinigungeu sind
aus der Anschauung vom Gegensatz des Arbeitneh-
mers zum Arbeitgeber entstanden, mag dieser Pri-
vatunternehmer, Staat oder Gemeinde heißen. Am
20. März kam sie zur politischen Auswirkung, der
Standpunkt des Arbeitnehmers triumphierte über
jede andere Möglichkeit der Einstellung auf Welt-
und Staatsauschauung

Der Höhepunkt der Staatsanschauung vom
Arbeitnehmer weckte ihr jedoch den Gegner. Das
Bürgertum wurde sich bewußt, daß ihr endgültiger
Sieg dieArbeitnehmerverbände vom übrigen Volk-s-
teil absondern und unter die Herrschaft- der im
Klassenkampf organisierten Gewerkschasten bringen
müsse. Es schuf sich in der Bürgerrats-
bew egung eine Organisation, in der eine Welt-
und Staatsanschauung keinen Platz hat, die lediglich-
unter dem Gesichtspunkt dienstlicher und materieller
Abhängigkeit steht. Alle, die den materialistischen
Sozialismus von Karl Marx- ablehnen, ob sie Ar-,
beitnehmer, Arbeitgeber oder Freiberufstätige sind,-

-
«
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A finden hier das Feld zur Betätigung.. Die Bürger-
ratsbewegung ist keine politische Parteibewegung,
sondern eine Kulturbewegung, die Selbständige,
Handwerker, Künstler, Arbeitnehmer, Handarbeiteyj
gelernte und gelehrte Kopsarbeiter im Angestellten-

verhältnis zur Erhaltung der deutsche-u Kultur sam-
meln will. Wer jede Klassen- und Standesdiktatur
verwirft, der Unterjochung des Staatswesens unter
den Materialismus des marxistischen Sozialismus
die Existenz des freien deutschen Staatsbürgertums l
entgegensetzt, ist willkommen. überall wo der«
Bolschewismus in Deutschland zur Herrschaft ge-
langte, wie in Bayern, Bremen, Rheinlaud-West-
falen, ist der Bürgerratsgedanke zu einer beherr-
schenden Macht geworben: Muß es auch bei uns«
erst zu einer Katastrophe kommen, ehe das Bürger-
tum Schlesiens sich seiner Mission bewußt wird?

Beschränkung der Lehrlinge-kahl
im Bäum- und Gonditorhandmerlt
Am 1. Juli 1920 hat der Minister für Handel

und Gewerbe eine Anordnung getroffen, die be-
stimmt, daß im Bäckerei-,- Konditorei- und Pfeffer-
tüchlereigewerbe, in Brotfabriken, Keksfabriken und ·
allen sonstigen Anstalten und Betrieben, in denen
Backwaren gewerbsmäßig hergestellt werden, nur je
ein Lehrling eingestellt oder beschäftigt werden ’_
darf. Diese· Vorschrift soll keine Anwendung auf-
solche Betriebe finden, in denen bei Inkrafttreten der
Verordnung bereits mehrere Lehrlinge gehalten ‘
wurden. Neueinstellungen von Lehrlingen dürfen
in solchen Betrieben erst erfolgen, wenn die vor-«
haudenen Lehrlinge sämtlich ausgelernt haben oder-
sonst in rechtsgültiger Weise aus dem bestehenden
Lehrverhältnis ausgeschieden sind. Alsdann dürfen
auch Betriebe dieser Art nicht mehr als 1 Lehrling
halten. Mehrere von demselben Unternehmer an
einem Orts betriebene Werkstätten, Einrichtungen
oder Fabriken oder ein Betrieb mit mehreren Zweig-»
stellen, auch wenn diese nicht nur Verkaufsstellen,.
sondern mit Werkstattanlagen verbunden sind, sind —
im Sinne der Anordnung als ein Betrieb zu be-
handeln.

Mit dieser Anordnung folgt-der Handelsminister
dem Beispiel, das bereits der badische Arbeits-
minister am 24. Mai d.J. in derselben Richtung
gegeben hat, ebenso den Anordnungen, die die Ge-
werbekammer Dresden am 28. Januar 1920 in An-
lehnung an die Vorschriften des sächsischen Bäcker-«
inuungsverbaudes erließ, desgleichen auch den Be-
stimmungen der Berliner Handwerkskammer gegen- :
über dem Bäckereigewerbe. Diese Anordnung trägt
den Verhältnissen im Bäckerei- und Ronbitore‘ia-
gewerbe, wie sie sich als Folge der Kriegszeit ent-
wickelt haben, Rechnung. Es war ohne weiteres klar,
zdaß während des Krieges, als der größte Teil der
'itn militärpflichtigen Alter stehenden j Gesellen bei-
den Fahnen weilte, eine vermehrte Anzahl von
Lehrlingen Aufnahme fand- Während · iur Jahre « 
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1914 auf je 100 Gehilfen nur 39 Lehrlinge entfielen,
waren ess1915 schon 63, 1916 78, 1917 143. Nach
einer Erhebung vom Oktober 1919 waren in 28 7:15
Bäckereien neben 19625 Gesellen 21831 Lehrlinge
beschäftigt. Auf je 100 Gehilfen entfielen demnach
111 Lehrlinge. Jn den Kouditoreien wurden bei
der gleichen Erhelningin 3159 Betrieben 2779 Lehr-
linge gegenüber 3482 Gehilfen festgestellt. Eine
Folge dieses besonders in den Bäckereien herrschen-
den Mißstandes ist die erhebliche Arbeitslosigkeit der
Gesellenschaft. Jm April 1920 waren im preu-
ßischen Staate 7181 arbeitsuchende Gehilfen gegen-
über nur 1053 offenen Stellen. Bei dem Verband
»der Bäcker und Konditoren entfielen im ersten
Vierteljahr 1920 auf je 1.00 männliche Mitglieder
19 Fälle von Arbeitslosigkeit-, eine Zahl, die den
allgemeinen Durchschnitt der Verbandsberichte über-
schreitet. Die »verhältisiismäßig große Anzahl der

«-beschäftigten Lehrlinge bei der ohnehin durch die
gesamte Wirtschaftslage verursachten ungünstigen
Konjunktur im B.äckerei-- nnd Konditorhandwerk be-
wirkt demnach nicht nur die Ausschaltung eines
großen Teils der alten Gesellenschaft, sondern sie
muß auch dazu führei«i,«"dasz schließlich die Lehrlinge
nach Beendigung ihrer Ausbildung keine genügende
Beschäftigung in dem von ihnen erlernten Gewerbs-
zweige finden Dazu kommt noch, daß die infolge
der Zwangswirtschaft durchgeführten Beschrän-
kungen des« Bäckerei- nnd Konditorenbetriebesauch

-· die Ausbildung der Lehrlinge beeinträchtigen nnd
diesen nicht die Zukunftsuiöglichkeiten geben, wie
esfrüher der Fall war. Diese Erwägungen sind es,
die den Handelsminister zu der Anordnung vom
_1. Juli d.J. veranlaßt haben.

Der Zusammenbruch
der Bauwtrtlchaft

Die am 24. Juni 1920 in Würzburg tagende
Hanptversammluug des ,,Verbandes vereinigter
-Baumaterialieuhändler Deutschlands E. V.« faßte
einmütig folgende Entschließung:

« »Die aus allen deutschen Gauen zahlreich be-
suchte Hanptversammlnng des Verbandes vereinigter
Baumaterialienhändler Deutschlands stellt mit
tiefem Bedauern und ernster Sorge fest,· daß die
seitens der Fachverbände von Baustoff-Jndustrie,
-Haudel nnd Baugewerbe seit mehr als Jahresfrist

Hauf den Abban bezw. die Aufhebung der behörd-
lichen Baustoffbewirtschaftuug gerichteten Be-
mühungen bisher völlig erfolglos geblieben sind und

·« daß unsere

Bauwirtschaft jetzt vor der Gefahr eines
vollständigen Zusammenbruchs steht.

Dies übergroße Rücksichtnahme auf eine finanziell
durchaus nicht gesicherte gemeinnützige Wohnungs-
bautätigkeit hat die private Bautätigkeit in Stadt
und Land völlig labmgelegt. Eine große Zahl selb-
ständigen Existenzen im Baugewerbå geht dem Ruin
entgegen, der Absatz verringert sich von Tag zu Tag,
und die Baustoffindnstrien stehen infolge der hohen

YFabrikationskosten unmitelbar vor der Notwendig-
keit, ihre Betriebe stillegen zu müssen. Statt die
Bautätigkeit, welche vor allem anderen geeignet und

_ in Der Lage ist, große Arbeitermengen zu beschäftigen
und damit der allgemeinen Wirtschaft in höchstem
Maße zu dienen, mit allen erdenklichen Mitteln zu
beleben, hat die Bürokratisierung unserer Wirtschaft
auf der einen Seite ein Heer von Erwerbslosen
geschaffenkauf der anderen Seite die letzten Reste
von Arbeitsfreude und Produktionslust verkümmert,
wenn nicht veünichtei. « «

· Während also das völlige Versageu der behörd-
_lichen Bewirtschaftnngsmaßuahmen aller Welt klar
und offen vor Augen liegt, verschließen sich die Be-
wirtschaftungsbehörden, in erster Linie das Preu-
ßische Wohlfahrtsministerium, dieser Erkenntnis; sie

sklebeu am System um des Systems willen. Statt
unserer schwer siechen· Wirtschaft zur Wiedergesum

. Dung Licht und Lust zu geben, wird weiter experi-
montiert bis zu völligem Zusauimenbmch . »  

,,Schlesiens Handwerk und Gewerbe-«

In der Erkenntnis, daß es so wie bisher nicht
mehr einen Tag weiter gehen kann und Darf,

erheben wir in völliger übereinstimmung mitl
Industrie und Baugewerbe entschiedenen Widerspruch
gegen die Fortführung des bisherigen Bewirtschaf-«
tungsshstems.

Wir fordern in letzter Stunde von den für die
Erhaltung unserer Wirtschaft verantwortlichen
Männern, daß der

3srn'ebelung unseres Wirtschaftslebens durch die
bisherige Zwangswirtschaft unverzüglich ein

Ende gemacht wird.

Wir reden keineswegs einer zügellos freien Wirt-
schaft das Wort, sondern wir fordern lediglich die
Befreiung der Wirtschaft vom behördlich-büro-
lratischen Zwang, um sie durch gemeinschaftliche
Selbstverwaltungskörper der Fachverbände zum
freien Markt überleiten zu können Sollte die zu-
ständige Behörde sich auch weiterhin unseren War-
nungeu und Forderungen verschließen, so müssen
wir jede Verantwortung für die hieraus entstehen-
den Folgen und jede weitere Mitarbeit ablehnen,
damit wir, wenn unsere Wirtschaft völlig zugrunde
geht, nicht zu Mitschuldigen werden«

Die am »25. Juni 1920 stattgehabte, aus allen
Mitgliedvereinen stark besuchte Hauptversammlung
des Deutschen Zemeuthändler-Bundes e. V. hats sich
der vorstehenden Entschließung des Verbandes ver-
einigter Baumaterialienhändler Deutschlands e. V.
vollinhaltlich angeschlossen.
 

Das Wettbewerbes-erbot
Nachdruck verboten.

kor. Die Freiheit des Arbeitgebers, seine An-
gestellten durch Verträge einem Wettbewerbs-verbot zus-
unterwerfen, ist durch neuere gesetzliche Bestimmungen
sehr beschränkt worden.

§ 138 BGB. überläßt es dem Richter im Streitfalle
zu entscheiden, ob ein Rechtsgeschäst vorliegt, das gegen
die guten Sitten verstößt. Nichtig ist das vereinbarte
Wettbewerbsverbot namentlich dann, wenn der Arbeit-
geber Durch einen derartigen Vertrag die Notlage, den
Leichtsinn oder die Unerfahrenheit des Arbeitnehmers
auszudeuten sucht. Dies ist zum Beispiel der Fall,
wenn einem Handlungs- oder Gewerbegehilfen, die nur
eine mäßige Vergütung ihrer Tätigkeit erhalten, auf
Jahre untersagt wird, in einem gleichartigen oder ähn-
lichen Geschäfte am Orte eine Stellung anzunehmen,
da ein so weitgehendes Wettbewerbsverbot in einem
auffälligen Mißverhältnis zum vereinbarten Gehalt
oder Lohn stehen würde.

Für technische Angestellte und Betriebsbeamte in
gewerblichen Betrieben kommt dann noch der § 133t
der Gewerbeordnung in Betracht, nach welchem das
Wettbewerbsverbot für den Angestellten nur insoweit
verbindlich ist, wenn die Beschränkung das Fortkommen
des Angestellten nicht in unbilliger Weise erschwert.
War der Angestellte zur Zeit des Vertragsabschlusses
minderjährig, so ist die Vereinbarung überhaupt
nichtig. -

Jn ähnlicher Weise werden die Handlungsgehilfen
durch die §§ 74 bis 76 gegen eine zu weitgehende
Beschränkung ihrer Freiheit in Schutz genommen. Jm
übrigen wird nach der neuen Fassung des Handels-
gesetzbuches vom 10. Juni 1914 jedes Wettbewerbs-
verbot eines Handlungsgehilfen spätestens zwei Jahre
nach Beendigung des Dienstverhältnisses unverbindlich

Abgesehen von den Vereinbarungen mit minder-
jährigen Angestellten, sind auch unbedingt nichtig Wett-
bewerbsverbote mit Handlungsgehilfen, deren Bezüge
den Betrag von 1600 Mark im Jahre nicht übersteigen
(§ 74a HGB.). Es ist aber zu beachten, daß der Ver-
trag an sich nicht dadurch aufgehoben wird, daß ein
in demselben euthaltenes Wettbewerbs-verbot nichtig
ist bezw. von einem Gerichte für nichtig erklärt wird.

Nichtig ist das Wettbewerbsverbot einem Hand-
luugsgehilien gegenüber ferner, wenn sich der Prinzipal 
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nicht verpflichtet, für die Dauer des Verbotes min-
destens die Hälfte des letzten- Arbeitsentgeltes als Ent-
schädigung zu zahlen. Wenn also beispielsweise der
betreffende Handlungsgehilfe ein Jahresgehalt von
8000 Mark erhielt und das Wettbewerbsverbot sich auf
zwei Jahre erstreckte, so hat der Handlungsgehitfe für
diese beiden Jahre eine Entschädigung von je 4000 Mk.
zu beanspruchen Hat sich der Prinzipal zu dieser
Zahlung nicht verpflichtet, Dann ist das betreffende
Wettbewerbsverbot unverbindlich

Grundsätzlich ist das Wettbewerbsverbot überhaifpt
nur wirksam, wenn der A rb eitn eh m er den Ver-
trag löst, nicht aber, wenn die Lösung des Vertrages
durch den Arbeitgeber erfolgt. Kiindigt der Arbeitgeber
das Dienstverhältnis so kann er sich nicht aus das Wett-
bewerbsverbot berufen, es sei denn, daß der Arbeit-
nehmer in erheblicher Weise zur Kündigung Veran-
lassung gegeben hat.- Kündigt der Arbeitgeber das
Verhältnis, so kann er deu· Arbeitnehmer aber dadurch
zur Erfüllung des Wettbewerbsverbotes verpflichten,
daß er ihm das Gehalt weiter zahlt-. Der Arbeitnehmer
würde sich durch Ablehnung dieses Angebots nicht von
der Erfüllung des Wettbewerbsverbotes befreien
können, sofern dieses nicht aus anderen Gründen
nichtig oder unverbindlich ist.

Jusolge einer außerordentlich hohen Vertragsftrafe
kann unter Umständen das Wettbewerbsverbot als
gegen die guten Sitten verstoßend für nichtig erklärt
werden. Liegt nach Ansicht des Richters aber kein Ver-
stoß gegen die guten Sitten vor, so kann immer noch
die festgesetzte Strafe im Verhältnis zur Verfehlung
als zu hoch erscheinen; der Richter ist befugt, den Betrag
in angemessener Weise herabzusetzen

Der Arbeitgeber kann bei Verletzung des Angebots
istatt der Erfüllung des Vertrages die verwirkteStrase
verlangen; dann erlischt aber sein Anspruch auf Be-
achtung des Verbotes. Der Arbeitgeber kann aber auch
die verwirkte Strafe als Mindestbetrag des Schadens
beanspruchen Entspricht das Urteil diesem Antrage,
so kann der Arbeitgeber auch noch weitere Ansprüche
kauf Schadenersatz geltend machen (ä 340 BGB.).
Gegenüber Handlungsgehilfen, Die eine Vergütung von
mehr als 8000 Mark für das Jahr erhalten, kann nur«
die Strafe gefordert werden. Jst aber die Strafe für
jeden Einzelfall der Rechtsverletzung festgesetzt, so kann
der Arbeitgeber im übrigen Erfüllung des Wett-
bewerbsverbotes verlangen, wenn es sich um Techniker,
Betriebsbeamte usw. handelt, während ihm Handlungs-
gehilfen gegenüber diese Befugnis nicht zusteht.

Sowohl der technische wie der kaufmännische An-
gestellte kann jederzeit auf eine Einschränkung seiner
aus dem Wettbewerbsverbot sich ergebenden Verbind-
lichkeit klagen; das Gericht ist also befugt, derartige
Verträge auf das rechte Maß zurückzuführen Streitig-
keiten, Die sich aus den gegen Handlungsgehilsen ge-
richteten Wettbewerbsverboten ergeben, gehören vor
das Kaufmannsgericht, wenn der Jahresverdienst des
Gehilfen den Betrag von 5000 Mark nicht übersteigt.
Handelt es sich um Handlungsgehilfen mit einem
höheren Jahresverdienst oder um andere Klassen von
Angestellten, so sind die ordeiitlichemlsszerichte zugigtdig

t .

Zteurrfragen

Vgl. auch die Rubrik »Amtliche Nachrichten«.

Steuerfreiheit der Handwerker-Innungen
Es sind verschiedentlich Zweifel darüber auf-

getaucht, ob Die Befreiungsvorschriften im Sinne des
Gesetzes über das Reichsnotopfer, des Körperschasts-
steuergesetzes und des Kapitalertragsteuergesetzes auch
auf die ,,Handwerker-Jnnungen« Anwendung finden
können. Da auf eine entsprechende Eingabe des
Reichsverbandes des deutschen Handwerks bislang ein
Bescheid nicht gegeben wurde, hat der Referent des
Reichsverbandes des deutschen Handwerks Gelegen-
heit genommen, persönlich die Stellungnahme des
Reichsfinanzministeriums zu erkunden und berichtet
wie folgt:

»Der Wortlaut des § 5 Nr. 7 des Reichsnot-
opfergesetzes weicht von dem Wortlaut des Körper-
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schaftsstenergesetzes und Kapitalertragsteuergesetzes ab.
In den beiden letzteren Gesetzen ist eine Aufzählung,
was unter gesetzlichen Berufs- und Wirtschaftsver-
tretungen zu verstehen ist, anders wie im Reichsnotis
opfergesetz nicht gegeben. Bei einer Rücksprache über
diese Frage mit dem Referenten im Reichsfinanz-
iniuisterium hat sich dieser dahin geäußert, daß für
das Kapitalertragsteuergesetz und Körperschaftsteuer-
gesetz in den Ausführuiigsbestimmungen eine Aus-
legung, was unter den gesetzlichen Berufs- und
Wirtschaftsvertretungen zu verstehen sei, nicht ge-
geben würde. Es sei diese Auslegung Sache des
Reichsfinanzhoses; vielleicht würde in der Vollzugs-
auweisung eine entsprechende Erläuterung statt-
finden. Er vertrat aber den Standpunkt, daß In-
nungen zweifellos mit als gesetzliche
Berufs- . und Wirtschaftsvertre-
tun gen im Sinne der beiden Gesetze zu verstehen
seien. Die Auslegung des Finanzamts Stettin
bezgl· dieser beiden Gesetze ist daher nichts zutreffend.
Die Ausfiihruiigsbestinimnngen zum Reichsnotopfew
gesetz sind in der Zwischenzeit ergangen; ebenso ist
zu diesem Gesetz eine Vollzugsauweisung heraus-
gegeben worden. In beiden Verordnungen befindet
sich keine Bestimmung über die Auslegung des § 5
Ziffer 7. Zweifellos ist aber unter diesen Para-
graph die Innung mit zu rechnen.”

Hierzu ist zu berichten, daß das Finanzamt
Stettin auf eine Anfrage der Handwerkskammer
Stettin mitteilte, daß als öffentlich-rechtliche bezw.
gesetzliche Berufsvertretungen im Sinne der vor-
bezeichneten Gesetze nur die Handelskammern, Ge-
werbekammerii, Handwerkskammern, Landwirt-
schaftskammern, also die im Gesetz aufgezählten Ver-
bände und ähnliche wirklich den Charakter von Ver-
ktretungen habende Körperschafteu, nicht aber die
Handwerker-Innimgen, angesehen werden könnten.

Gegenüber falschen Anslegungen seitens der
Finanzämter ist daran festzuhalten, daß Innungen
Steuerfreiheit auch für das Reichsnotopfergesetz ge-
nießen. Sollten irgendwie Schwierigkeiten gemacht
werden, ist es dringend erforderlich, die zuständige
Handwerkskammer zu benachrichtigen, damit im
Prozeßwege die Sache entschieden werden kann.

Die Bekämpfung der wilden Gewerbetreibenden
Der Reichs-Finanzminister hat am 31. März 1920

an ein Landesfinanzamt nachstehenden Erlaß ge-
richtet, der auch sämtlichen Umsatzsteuerämtern,
Kreisaiisschüssen, Magistraten und sonstigen Be-
hörden zur Beachtung zugegangen ist: —

Auch von anderer Seite bin ich bereits darauf
hingewiesen worden, daß vielfach die in einem Ge-
werbebetrieb tätigen Personen — Angestellte,
Arbeiter, Gesellen usw. -—— fich. dadurch Nebenein-
-nahmen verschaffen, daß sie in ihren Freistunden
selbständig Geschäfte machen. Es geschieht dies viel-
fach in nicht unwesentlichem Umfange und mit einer
·Nachhaltigkeit, sodaß diese Personen an sich als
v e r p s l i ch t e t angefehn werden müssen, sowohl
nach § 14 der Gewerbeordnung ihr en B etrieb
polizeilich anzumelden, als auch nach den
Vorschriften der Gewerbesteuergesetze und insbeson-
dere nach § 30 des Umsatzsteuergesetzes An zeig e n
bei den Steuerstellen zu erstatten nnd

Steuererklärungen abzugeben. Es
wird aber praktisch nicht leicht sein, diese wilden Ge-

werbetreibenden und Handwerker tatsächlichi steuerlich

zu erfassen. Die Steuerstellen selbst werden sich zwar
der Sache mit allen Mitteln anzunehmen haben, sie

werden aber in erster Linie auf die Mithilfe

der Kreise des legitimen Gewerbes
und Handels angewiesen fein. Die Arbeitgeber

solcher Angestellten und Arbeiter haben ein nicht un-

wesentliches Interesse daran, daß ihnen nicht ein

Wettbewerb bereitet wird, der von steuer-

· licher Belastung b efr e it ist. Es empfiehlt sich da-

nach, daß die Steuerstellen die Bernssvertretungen

und Fachverbände des Gewerbes und Handwerks

auf die Frage hinweisen und sich der Mithilfe dieser
Verbändei bei der Erfassung solcher Personen ver-

gewissern. Wichtig wird auch sein, daß sich die U ni-

ssschlEsiLth Handwerk und ngpgkhzss

s a tz steuerämter mit dem für die Veranlagnng
der Einkommensteuer zuständigen Behörden ins Ein-
vernehmen setzen, damit gegenseitig die Erfahrungen
auf diesem Gebiete ausgetauscht werden können.
— Im übrigen gilt für diese Nebentätigkeit von An-
gestellten und Arbeitern das gleiche, wie für den
wilden Handel und das Schiebiertum
überhaupt. Es liegt nicht nur im steuerlichen,
sondern auch im allgemeinen volkswirtschaftlichen
Interesse, daß sowohl die Steuerstellen wie die Ge-
werbetreibeiiden der Frage der Erfassung solcher
nicht angemeldeten Personen ihre volle Aufmerksam-
keit zuwenden und dabei mit allen Behörden, von
denen Mitteilungen zu erlangen sein können, ins-
besondere auch mit den Polizeibehörden mid den
Gerichten, engste Fühlung halten.

ZKaufmäimisrhehandwrrtnrsragenE

Handwerk und Geldverkehr
In Handwerkerkreisen ist noch zumeist die An-

sicht verbreitet, daß es besser sei, mehr Gewicht auf
die Werkstatt als auf das Kausmännifche des Be-
triebes zu legen. Diese Ansicht beruht auf Vor-
stellungen über die Vergangenheit des Handwerks,
die z. T. unrichtig, z. T. überholt sind. Ein längerer
Aussatz »Staat und Handwerk« im Konstanzer
,,Handwerkskammerboten« vom Monat Iuli 1920
spricht sich in seinen ersten Sätzen einmal offen da-
rüber aus, indem««er sagt: »Das Handwerk liebt es-
sich so oft der ruhmvollen Vergangenheit zu er-
innern, die im Spiegel der Geschichte das Handwerk
als den hauptsächlichsten Träger des mittelalterlichen
Wirtschafts-s und Kulturlebens zeigt, als die sicherste
Stütze des politischen und sozialen Gemeinschafts-
wesens. Die hohe wirtschaftliche, soziale, politische
und kulturelle Bedeutung des Handwerks im Mittel-
alter wird dokumentiert durch die historische Tat-
sache, daß es in seinen Zünften fast überall zum
ausschlaggebenden Faktor des öffentlichen Lebens ge-
worden war. Leider wird vom Handwerk vielfach
übersehen, daß die Bliitezeit der Zünfte, die, neben-
bei beiuerkt, nach einem jahrhundertelangen Auf-
ftieg nur verhältnismäßig kurze Zeit währte, in der
Hauptsache auf der glücklichen übereinstimmung der
damaligen Wirtschaftsformen mit den Voraus-
setzungen der gleichzeitigen Staatsordnung beruhte,
das Zusammenwirken beider, die gegenseitigen
Wechselwirkungen mußten sowohl für die gedeihliche
Entwicklung von Handwerk und Gewerbe, wie auch
des politischen Gemeinwesens die günstigen Folgen
zeitigen. In dem Momente, wo diese Übereinstim-
mung nicht mehr gegeben war, da die Städtewirt-
schaft ins dembedeutend erweiterten Wirtschaftsgebiet
der Territorialstaaten unterging, da beginnt auch
der Zerfall des Handwerks. Die Wirtschafts- und
Organisationsformen des Handwerks hatten, da sie
den neuen staatlichen Verhältnissen und den vielfach
veränderten Produktionsmethoden nicht angepaßt
wurden, ihre innere Existenzberechtigung immer
mehr verloren, der Inhalt schwand, die Form blieb,
bis auch diese unter den Einwirkungen der neuen
Zeitverhiiltnisse in Trümmer ging.”

über bie Notwendigkeit einer Umformung der
Organisation des deutschen Handwerks ist sich das
Handwerk überwiegend im Klaren. Anders jedoch
steht es mit den Wirtschaftsformen und der Betriebs-
gestaltung Denn einerseits steht das gewerbliche
Genossenschaftswesen in seiner der modernen Wirt-
schaft angepaßten Form wenigstens in Schlesien auf
recht bedauerlich schmaler Basis —- nur 5 v. H. der
schlesischen Handwerker sind genossenschaftlich organi-
siert!! .—-—, audrerseits hat sich der schlesische Hand-
werker die der neuen Wirtschaftsform sich ckiipassende
Betriebsführung nur in versehwindend begrenzteni
Maße zu eigen gemacht, obwohl doch die Anpassung
an die modernen Verhältnisse eine Lebensfrage ist«
nnd mit dieser Anpassung nicht auch andere seelische
Überlieferungen vernichtet werden sollen.

Fiir die Betriebsfiihrung ist es außerordentlich wichtig, daß sie einfach und übersichtlich gestaltet 

wird. Und hierzu gehört eine Verstärkung des kauf-
männischen Einschlages beim Betriebe selbst. Was
hat der Meister davon, wenn er quartalsweise mit
seinen Rechnungen hausieren geht und wenn er die-
selbe Rechnung mehrere Male vorlegen muß? Was
nützt es ihm, wenn er sein Geld zinslos zu Haus
liegen hat, wo es noch dazu heutzutage recht unsicher
liegt? Warum soll er lange Postanweisungen
schreiben nnd hohe Porti bezahlen, wenn er seine
Rohstoffe bezieht? Dies und so manches andere läßt
sich vereinfachen, verbilligen nnd übersichtlicher ge-
stalten, wenn der Meister erstens über ein Poftscheckz
konto und zweitens über ein Bankkonto verfügt.
Dabei ist das erstere ebenso wie letztere aufzufassen.
Der Umsatz, den das Postscheckamt erzielt, ist der
beste Beleg für die Zweckmäßigkeit der Benutzung
eines solchen. Der Postscheckkontoinhaber ist wie der
Inhaber eines Bankkontos sozusagen mit der ganzen
Welt in bargeldlosem Zahlungs-Verkehr. Dabei
sind die zu entrichteiiden Gebühren beim Postscheck-
konto so lächerlich gering, —— Überweisungen von
Konto zu Konto sind überhaupt spesenfrei———, daß bei

Z«

s
-

Errichtung eines solchen Kontos ganz erhebliche ·
Portoersparnisse eintreten, zumal durch den vor-
handenen Raum für Mitteilungen auf diesen Post-
schecks eine besondere Mitteilung an den Empfänger
wegfällt. «

Die Errichtung eines Postscheclkontos ist ebenso «
einfach wie die eines Bankkontos —- nur bedingt das
Postscheckamt ein ständiges Guthaben von 25 alt,
welches Ersordernis beim Bankkonto - wegfällt.
Iedes Postauit nimmt den Antrag auf Errichtung
eines Postscheckkontos entgegen.
man allerdings neben dem Postscheckkonto ein Bank-
konto unterhalten, da das Postscheckamt die Guthaben
nicht ver-zinst. Man leitet alsdann durch einfache
Mitteilung die angesammelten Guthaben an fein
Bankkonto, wo dasselbe Zinsen trägt, nnd· wobei die
Mitteilung an das Poftscheckamt auch noch portofrei
vor sich geht. «

Das Handwerk darf in derFrage der Wirtschaft-
lichkeit des Betriebes nicht hinter anderen Berufs-
arten zurückbleiben Um den Beruf zu erhalten,
bedarf es unbedingt des Mitgehens mit der Zeit.
Wie weit man in Industriekreisen, die schließlich
heute für das Wirtschaftsleben unzweifelhaft tonan-
gebend sind, jetzt schon gekommen ist, zeigt blitzartig
folgender Vorgang, dessen Kenntnis manchen Hand-
werker vielleicht stutzig machen wird. Eine Seifen-
sabrik will nämlich die Löhne künftig nicht mehr
bar auszahlen, sondern jedem Arbeiter seinen Lohn
auf ein Konto bei einer von ihm selbst zu be-
stinimeudeii Bank überweisen.
von diesem Konto huittels Scheck den jeweils von
ihm benötigten. Betrag abheben und den Rest stehen -
lassen. Um den Sparsinn der Arbeiter zu fördern,
will die Firma den Zinsen, die ihnen die Bank auf"
ihr Giithaben vergüiet, soviel zulegeu, daß die Ver-
zinsung ihrer Ersparnisse 5 %. beträgt. Unter den
Vorteilen, die diese Neuerung bietet,. wird besonders
auch der hervorgehobeu, daß die Arbeiters nicht mehr
an den Schalterii des Lohnbureaus zu erscheinen
nnd zu warten brauchen, bis die Reihe der Aus-
zahluug an sie kommt, so daß eine bedeutende Zeit-
ersparnis erzielt wird.

Wenn der selbständige Handwerker auch noch
nicht so weit zu gehen braucht, wie z. B. die Seifen-
fabrik, so soll er sich doch von dem Sprüchlein »Par-
geld lacht«·"lossagen. Bargeld gibt es garnicht mehr
und der staatliche Kassenschein steht heutigen Tags
keinen Pfennig höher im Wert als die buchmäßige
Forderung an das Postscheckamt oder eine andere
beliebige Bank; denn der Hundertmarkschein ist
nichts weiter als eine Anweisung, die allerdings, da
sie gedruckt werden muß — recht kostspielig sogar! ——-
und umläuft, in der Bilanz der Reichsbank er-
scheinen muß, ohne daß für sie Deckung an Geld oder
Waren vorhanden zu sein braucht. ' Hinter der
buchmäßigen Forderung steht aber nur in Aus-
nahmefällen einmal keine Deckung. Deshalb ,,Los
voui Bargeldi« auch in Handwerkerkreisenl Los
vom Bargeld: um der Sicherheit, Einfachheit--

Zwseckmäßig wird .

Der Arbeiter würde ‘
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Wirtfchaftlichkeit und liberfichtlichkeit des Hand-
werksbetriebes halber! Los vom Bargeld: des Wirt-
schaftsleben wegen! L. E h n ch e n.

Ausland Ziedlnng 11.666anhrru’nui
Zur Görlitzer Lehmbauftedlung

Von amtlicher Seite wird geschrieben: Die Vor-
surteile gegen die Lehmbauweife, die unberechtigter-
weise noch vielerorts bestehen, werden von interes-
fierter Seite dadurch genährt, daß ungeprüfte Nach-

richten· über Mißerfolge im Lehmbau verbreitet
« werben. Miehrsach waren in der letzten Zeit in den
Zeitungen Miteilungen zu lesen über Unfälle, die

„bei den Lehmbauten in Görlitz vorgekommen fein
·"follen. Wie sich jetzt auf Grund der-behördlicherseits
angeordneten Untersuchungen herausgeftellt hat,
handelt es sich um ganz belanglose Mißerfolge, die
ihren Grund in der mangelhaften Vorbildung der
beteiligten Unternehmer und Arbeiter und in der
Ungunst der Witterung während der Bauzeit hatten.

‘ Zurzeit sind zwei Siedlungen in Görlitz im Bau, die
in ungebranntem Lehm ausgeführt werden, und
zwar die Siedlung der gemeinniitzigen Heimftättew
genossenschaft, die im Herbst 1919 begonnen wurde,
und die Siedlung der Görlitzer Baugemeinfchaft,
«.deren Wohnbauten nach Entwürfen des Magiftrats
»in ungebranntem « Maschinenftein ausgeführt
werden. Bei den Anfangsverfuchen der vons der ge-
meinnützigen Heimftättengenoffenschaft im Stampf-
bau ausgeführten Siedlung haben fich Schäden ge-
zeigt, die hauptsächlich auf das vorzeitige Einsetzen
starker Schneefälle zurückzuführen sind. Durch die

· eindringende Nässe wurden einzelne Wandteile auf-

If

geweicht, so daß sie zum Teil umgelegt werden
mußten. Bei den Siedlungsbauten des Magiftrats
haben sich Schäden bisher überhaupt nicht gezeigt.
Die übelmeinenden Berichte-in der Tagesprefse, die
von Verschleuderung von Kapital und Arbeit bei
den Görlitzer Lehmbanten sprechen, halten genauer
Prüfung nicht Stand und entsprechen in keiner
Weise deti Wahrheit.

Die Erfahrung zeigt allerdings, daß die Lehm-
bautechnik dringend sachgemäßer Ausführung be-
Darf, wenn Mißerfolg-e vermieden werden fallen.
Um die alte Überlieferung zu erneuern, werden mit
·Förderung des Ministers für Volkswohlfahrt an

»Tuchmachermittels Alter Stadt

-- mag wohl daher

jAus der Vergangenheit des schlen-
. schen stam- nnd Landhandwertis

» (2. Fortsetzung)
Zu dem Ergebnisse aus dem Protokoll des Rates

der Stadt Breslau über die Befetzung der Rats-
stellen von seiten der Tuchmacher äußert sich das
Breslauer Tuchmacherbuch Jungfer
folgendermaßen:

' »Daß überhaupt in dem Archive unseres, des
nicht Nachrichten

von der Vesetzung der Tuchncacher-Ratmannftelle,
-—— unb woher es gekommen, daß seit anno 1591
kein Mittelsglied aus der Alten Stadt in den Nat
gekommen ist, — vorhanden und aufzufinden (ist),

rühren, weil das Tuchmacher--
mittelshaus Alter Stadt durch Feuersgefahr gänz-
lich verwüstet worden ist und bei dieser Gelegenheit
die etwaigen, vorhanden gewesenen Nachrichten ver-
loren gegangen sind. Ohnerachtet nun der Guts ch e
— der Empfehlung eines Hochlöblichen Magiftrats
zu Folge -— jedennoch zu damaliger Zeit nicht zur
Ratmannswürde gelangte, sondern der Tuchmacher
Neuer Stadt Zach e r 1 azu erhoben wurde, so er-
hielt unfer,‘ das Altstädte Mittel, die Allergnädigfte
Versicherung, daß bei einer künftigen Vakanz auf
die gleichen Gerechtsame des Altstädter Tuchmacher-

· mittels werde reflektiertwerden und daß es dem
"Tuchmachermittel Alter Stadt erlaubt fei, um die
Wahleines Subjekts1) aus seiner Innung zu
kompetieren. 2)

I Subjekt-.— er onli keit.
I? kompetieren T tsiachzcilifuchen

verschiedenen Stellen Lehr- nnd Versuchsstellen für
Naturbauweifen eingerichtet, in denen Handwerker
und Stampfmeister in der alten Technik ausgebildet
werden.

Auslandsdeutsche und Wiederaufbau

Über die Bedeutung des Auslandsdeutschtums
beim Wiederaufbau unseres Vaterlandes kann kein
Zweifel herrschen, und auch das Handwerk muß
darüber unterrichtet sein, wennf es auch zunächst den
Anschein hat, als ob es mit den Brüdern da draußen
höchstens Berührungspunkte familiärer Art habe.
In Wirklichkeit liegen die Dinge aber anders.

Zunächst in Sachen der Ernährung, deren wir in
der Heimat jetzt so ziemlich Alle bedürftig find,
haben unsere Auslandsdeutfchen (.Deutfchstämmigen)
die Initiative ergriffen, um mit dem Wiederauf-
bau unserer körperlichen Gesundheit zu beginnen:
schon mancher fchlefische Handwerker hat z. B. von
den Deutschftämmigen Nordamerikas in letzter Zeit
Liebespakete und auch Geldfendungen erhalten, da
sich drüben sogenannte ,,Getrennte Heimat-Hilfs-
werke« gebildet haben, wie die ,,Am.erikahilfe für
Bayern«, der »Schwabenverein«, ,,Sach.sen-Heimat-
Hilfe« und die Hilfswerke der Rheinpfälzer, Schlefier
u. a. m. Die aufgebrachten Stimmen find z. T.
recht erheblich-, und daß esf sich nicht um eine Wohl-
tätigkeitsfpielerei, sondern um fehr ernst zu
nehmende Aktionen handelt, beweist die Tatsache,
daß manche der deutschen Vereine in Nordamerika
ihr gesamtes Vereinsvermögen reftlos für die Hilfe-
leiftung zur Verfügung gestellt haben. Hiermit ist
die Grundlage für die Anknüpfung umfassender
Wiederaufbauarbeit vom Auslandsdeutfchtum her
geschaffen worden.

Denn schon greift der Wiederaufbaugedanke auf
das Gebiet der Politik über. Zwar sieht man vor-
erst nur Anfänge; aber auch diefe find vielver-
fprechend. Wie die ,,Miffifsippi-Blätter« berichten,
hielt der bekannte deutfchamerikanifche Publizift
Philipp Francis ins New--Yorker ,,Liederkranz« einen
Vortrag, in dem er ausführte, einer der schlimmsten
Fehler der Deutschamierikaner fei, daß sie sich zu viel
gefallen ließen. Diese fatale Eigenschaft sei der
Grund, warum die Politiker es wagen, ihre Rechte
zu mißachten. Daher habe für die Deutfchameri-
kaner die Stunde geschlagen, fich politischj zusammen-
fchließen. Was diese Rede des bekannten Francis

sWie nun der Ratmann Zachert wiederum
mit (dem) Tode abging, fo wiederholten wir von
neuem unser Gefuch, von unseres Mittels Gliedern
eins zu der Würde eines Ratmannes gelangen zu
lassen, und wir gründeten unser Gefuch auf den In-
halt der von einem Hochedlen Rat in dem ob(en)
angezogenen Bericht uns zuerkannten Befugnis und
der vorgedachten gnädigften Zusicherung Wir er-
hielten aber das sub“) Lit. C. in dem oben fchon
erwähnten (Band) befindliche Resolut«), worinnen
es heißt, (daß) es, da der Magistrat bereits den
Alteften Vie b i g aus der Neustadt gewählt (habe),
dabei sein Vewenden haben müsse; indesfen solle
dieses dem Mittel Alter Stadt nicht zum Präjustiz
gereichen, sondern bei einer künftigen Wahl eines
Ratmanns auf dessen Mitglieder reflektiert werden.

Das bei der Ansetzung des Viebig als Rat-
mann an einen Hochlöbl. Magiftrat von der Königl.
Kriegs- und Domänenkammcn unter dem 15. Sept.
1794 erlassene Refkript, von dem in dem ob(en) an-
gezogenem (Bande)· ebenfalls eine Abschrift vor-
handen ift,« sagt unter anderem: Da Ihr selbst zu-
gebet, daß die beiden Tuchnmchermittel aus der
Alten und Neuen Stadt, hierselbft, ein unwider-
fprechliches Recht für fich haben, nach welchem der«
Tuchmacherratmann aus ihrer Mitte ersehen und
erwählt werden solle, und daß in den älteren Zeiten
prmnißlue“) aus einem und dem anderen Mittel die
Tuchmacher-Ratmänner gewählt worden (sind), so

8) sub = unter.
‘) Resolut = Entssließung, Beschluß. s) Promiscue-—- ewch,felnd umsfchichtig.

für Amerika bedeutet, kann jeder ermessen, der da
weiß, daß die Politik drüben Alles ist, und was
diefe Rede für uns wert ist, kann man fich wohl
vorstellen. Eine deutsche Partei in den Vereinigten
Staaten heißt: Rücksichtnahme auf das Deutschtum
in der Innen- und Außenpolitik Nordamerikas.

Dieser zweite Schritt führt unmittelbar zum
dritten, der auch direkt dem deutschen Handwerk
und Kunstgewerbe in der Heimat zu gute kommen
wird: Schaffung von günstigen Ausführmöglichs
keiten nach den Vereinigten Staaten aus Deutsch-
land. Hierbei wird die Qualitätsarbeit des
deutschen Handwerks durch die Vermittlung der ge-
werblichen Genossenschaften der Heimat nicht zu
kurz kommen; und das bedeutet für das Handwerks
Arbeits- und Verdienftmöglichkeit, kurz: Wiederauf-
bau des deutschen Handwerks im Reiche.

H. S ch alleh n.

Lohnverhältnisse in der Schweiz

Aus schweizerifchen Fachkreisen werden folgende
in der Schweiz zurzeit geltende Lohnsätze mitgeteilt:
Maurer 1:30,3 Ets. (R-appen) je Stunde, Maler 12.1,8,
Sattler 120,1, Modelltifchler 136,5, Bautifchler 126,8,
Holzdreher und Polierer 123,2, Zimmerleute 121,4,
Gießer und Former 126,4, Metallgießer 126,8, Ma-
schinenfräser 138,1, tSchmiede 126,8, Kesselschmiede
143,8, Schtveißer 145,8, Kupferschmiede 153,3,
Dreher 131,7, Hobler 117,6, Bohrer 111,1, Fräser
124,4, Stanzer 109,9, Schleifer 118,7, Revolverdreher
124,4, Maschinenschlosser 132,6, Werkzeugschlofferzli39,
Maschinennwsnteure -1-54, Elektromonteure 131,
andere Monteure 139, Kleinmechaniker 150, Ver-
nickler 127, Wickler 136. Erwachsene Arbeiterinnen
bekommen 64,7—7‘4 Rappen, Lehrlinge 28,1—35
Rappen jecotSt.unde Bei Akkordsätzen erhöht sich das
Einkommen im Durchschnitt um 10—-15 Prozent.
Die angegebenen Löhne verstehen sich ohne Teue-
rungszulagen. Diese sind von den Masch-inenindu-
ftriellen einheitlich für je 14 Tage festgesetzt auf·
22 Fr. für· Verheiratete, 16 Fr. für Ledige und 6 Fr.
für jedes Kind. Vezeichnend für die Lage des Ar--
beitsmsarktes in der fchweizerifchen Metallindustrie
ift die Tatsache, daß unlängft durch Bundesrats-
beschluß die Arbeitslosenunterstützung bis auf wei-
teres für die Arbeiter der Metallinduftrie eingestellt
worden ist mit der Begründung, daß- der Arbeits-
markt es erlaube. Ausgenommen find Dreher,

 

  

wäre es wohl billig, daß bei der jetzigen Vakanz
ein qualifiziertes Subjekt 6) aus dem Tuchmacher-
mittel der Altftadt genommen würde. Indessen
haben wir vorkommenden Umständen nach noch für
dieses Mal Eure Wahl zu bestätigen und den
Viebig an die Stelle des Zachert zu
aggreiren’) befunden, ohne jedoch dem Rechte des
Tuchmachermittels Alter Stadt, ebenfalls auss feinen
Mittelsältesten einen in Euer Ratskollegium auf-
genommen zu wifsen, dadurch zu präjudizieren.«

(Forts folg»

Ebrifz einer Geschichte des Gewerbes
Von Dk.-Richard Fichte.

(2. Fortsetzung.)

Verbot der Zünfte und der
Freizügigkeit.l

Die altfreien Bürger der Städte sahen in dem
aufsteigenden Gewerbeftand einen lästigen Nutz-
nießer obrigkeitlicher Rechte und erwirkten von
Kaiser Friedrich I. im Jahre 1212 ein Verbot der
Zünfte und Innungen, was umfo leichter erfolgte,
als der Kaiser in dem- Zusammenfchluß der Gewerb-—-
treibenden einen möglichen Herd von Verschwö-
rungen erblickte. Alsbald bestimmte der Kaiser, daß
kein Höriger oder Leibeigner der geistlichen Fürsten
in den reichsfreien Städten Aufnahme finden sollte.
Den Landesherren wurde der, Erlaß eines gleichen
Verbots zur Pflicht gemacht;- Damit war der Frei-

 

 ') qualifiziertes Subjekt-.— geeignete Persönlichkeit
") aggre‘iren—.- hinzuwählen.
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Elektromontseure, Heizer, Maschinisten, Jnstallatenre,
E))iechaniker, Bauschliosser, Maschinsenschslosser,·Hilfs-
tnonteure und Metallhandlanger. «
III-IICIIIUIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII 4|. CHIC-I'll...

Bon den Bauwerk":
Korporationen

Vgl. auch die Rubrik ,,Amtliche Nachrichten«.

Reichskanzler Fehrenbach
über das Genossenschaftswesen

In seiner programmatischen Kundgebung, mit der
Reichskanzler Fehrenbach die Tagung des Reich-s-
tages eingeleitet hat, heißt es:

»Die Regierung wird bedacht nehmen auf die Er-
haltung einer gefunden Gliederung des Wirtschafts-
organismus und deshalb den gewerblichen und kauf-
männischen Mittelstand nach Kräften unterstützen in
dem Bestreben, durch zweckmäßig-e Org-anifationsein-·
richtung seine Lebens- und Leistungsfähigkeit zu er-
halten und zu stärken. Dabei wird der g en o s s en -
schaftliche Zusammenschluß ein wesent-
liches Mittel der Selbsthilfe bilden.«

Diese Kundgebung der Reichsregierung ist sehr
begrüßenswert. Es ist nur zu wünschen, daß auch die
Reichsregierung die Schlußfolgerung aus dieser Äuße-
rung zieht und dem Genossenschaftswesen diejenige
Förderung angedeihen läßt, die es nach feiner Be-
deutung im Wirtschaftsleben verdient. ' Es muß
ferner die Hoffnung ausgesprochen werben, daß die
Förderung des Genossenschaftswesens in einer Weise
erfolgt, wie sie den deutschen Genossenschaften selbst
erwünscht ist und nicht in einer Form, die dem Ge-
nossenschaftswesen nachteilig ist und die Absicht-en der
Genossenschaftsversbsände durchkreuzt.

Bangewerbe
Der annungsversbaud deutscher Baugewerks-

meister hält am 15. und 16. September 1920 in
Meslau seine 43. Tagng ab. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem folgende Fragen: Lehrlings-
wesen, Sozialisierung, Genossenschaftswesen, Bau-
meifterberufsbezeichnung, Schiiedsgerichtswesern For-
schungsarbeit auf dem Gebiet des wirtschaftlichen
Baubetriebes, Denkmalspflege.

Die am 5. d. M. im Saale des St. Vincenzhaufes
stattgefundene Johanni - Quartals - Versammlung der

—-
 

ziigigkeit, die den Städten zur ersten Blüte verholfen
hatte, das Grab geschaufelt. Unter den Landesherren
waren es besonders die Erzbischöfe und Bischöfe, die
in den Innnngen und Zünften selbständige Gebilde
sahen, die dem weltlichen Regiment der Kirche
Schwierigkeiten bereiten könnten, nnd die daher
unterdrückt werden mußten. Sie erwirkten das
kaiserliche Edikt von Ravenna (1231), das jede
Handwerksverbrüdernng, Zunft oder Gesellschaft
aufhob. Die genossenschaftliche Städteverfassnng
war mit einem Schlage vernichtet, die Städte
wurden von neuem der Herrschaft der- Bischöfe unter-
worfen. Sobald aber die Bischöfe eine Forderung
gegen den Kaiser durchfetzen wollten, bedienten sie
sich recht gern der Handwerkerverbrüderung, die auch
nach ihrer Aufhebung freilich ohne irgend welche
Rechte insgeheim weiter bestand, nnd gaben aus
eigener Macht den Ziinften dieses oder jenes Pri-
vilegium. Gewann dann der Kaiser oder König vor-
übergehend die Oberhand, so schlug er auf die rechts-
widrigs bestehenden Zünfte los. Sie blieben in dieser
Zeit des unausgesetzten Streites zwischen weltlicher
und geistlicher Macht, zwischen Kaiser, König,
Landesherren nnd Ständen der Priigelknabe. Es
war eine harte Schule, die das Bürgertum in den
deutschen Städten damals durchgemacht hatte. Der
Kern des Bürgertums, seine einzige Organisation,
waren aber die Zünfte. Sie standen in entscheiden-
den Augenblicken treu zu Kaiser nnd Reich.

Die Wiedergeburt der Zünfte
Dies hatte schließlich Kaiser Friedrich 11., freilich

reichlich spät erkannt und anerkannt. Während er
in den ersten Jahrzehnten seiner Regierung zum 

,,Schlesiens Handwerk und Gewerbe«

Breslauer Schueiderinnung wurde durch Herrn Ober-
meister Schlums um 6 Uhr mit begrüßendew Worten
eröffnet. Nach Eintritt in die Tagesordnung erfolgte

‑ die Aufnahme von 109 Schneiderlehrlingen. Ober-
meister Schwingel verlas sodann den Kassenbericht des
verflossenen Vierteljahres, dem der Bericht der Ver-
teilungsstelle durch Herrn Obermeister Schlums folgte,
aus dem hervorging, daß in nächster Zeit weitere
Arbeiten nicht zur Verteilung gelangen. Eine
längere Debatte schloß sich an. Unter dem Punkt Ver-
schiedenes der Tagesordnung wurden längere Debatten
über den 10% Steuerabzug, Lohntarife und Prä-
tniernngen von Meistern nach 25 jähriger Mitglied-
schaft geführt. Schluß der Versammlung um 8% Uhr·

Der 29.Wagenbaner- und Stellmachers
« Bundestag

findet in den Tagen vorn 7. bis 9. August d. Is.
mit der Vorversammlung am 6. August in Dresden,
Restaurant Zoologischer Garten, Tiergartenstr. Nr.1,
statt. Wir weisen auf diese wichtige Veranstaltung
alle Jnnungen des Stellmacher- und Wagenbauge-
werbes hin, auch diejenigen, welche noch nicht dem
Bunde angehören Ebenso sind Einzelinteressenten
unser-es Bernfszweiges willkommen. Da die Tages-
ordnung sehr lehrreich und reichhaltig ist, wäre es
wünschenswert, daß Schlesien auf dem Bundestage
zahlreich vertreten wäre.

 

“———

Schlestsche Zentralkasse e. G. m. b. H.

Am 3. Juli cr. fand im großen Saal-e des Hotels
,,König von Ungarn” zu Breslan die diesjährige
ordentliche Generalversammlung der Schlefischen
Zentra«lkasse, e. G. m. b. H., der Verbandskasse der
gewerblichen Genossenschaften Schlesiens, statt. Der
Vorssitzende des Aufsichtsrates, Rechtsanwalt Dr.
B’ u j a ko w s ky, führte aus: Die gegenwärtige trost-
lose Lage unseres Wirtschaftslebens gestatte immer
noch keinen Ausblick in die Zukunft. Zwar sei durchs
die neue bürgerliche Regierung, welche die Politik
der Ordnung verfolge, die Hoffnung auf eine Besse-
rung der trüben Verhältnisse gestärkt worden, be-
sonders in mittelständifchen Kreisen. Aber trotzdem
sei der Mittelstand jetzt mehr denn je auf Selbsthilfe
angewiesen, welche wiederum einzig nnd all-ein am
wirksamsten durch den genossenfchaftlichienZnsanImen-
schluß erfolgen könne.s Es gelte daher z. Zt. mehr als

 

 

Schaden der Königsgewalt den Fürsten weitgehende
Rechte verlieh, sie zu Landesherren mit eigenem
Markt-, Münz- und Gesetzgebungsrecht machte, da-
gegen die Entwicklung der Städte auf jede Weise
hinderte, alles das aus dem Bestreben, die Welt-
machtstellung des römischen Kaisers selbst auf Kosten
des deutschen Königtums aufrechtzuerhalten, wandte
er gegen Ende seines Lebens fein Wohlwollen den
Städten zu, nachdem er sich von den Fürsten schmäh-
lich hintergangen sah, hob 1245 das verhängnisvolle
Edikt von Ravenna auf und bestätigte den Städten
die alten Rechte und Freiheiten. Damit war auch
den Zünften wieder der Weg zur Entwicklung frei-
gelegt.

Mit dem Tode Friedrichs lI., des letzten großen
Hohenstausfen, war das Kaiser-tum, aber auch das
deutsche Königtum dem Untergange geweiht. über
seinem Grabe leuchtete aber die Morgenröte bürger-
licher Freiheit mit ein-er arbeitsfrohen Bevölkerung,
einig in- dem sittlichen Bestreben, durch Gewerbe
und Handel ihre’"«Wohlsahrt zu fördern. In Bran-
denburg erbauten sich die Bürger ein Rathaus,
unter dessen Lauben und Hallen Handwerker und
Kaufleute ihr Gewerbe betrieben. In Pommern er-
stand eine Stadt nach der anderen. Am weitesten
vorgeschritten war das gewerbliche Leben in den
Städten am Rhein und Main-.« Arnald Walpod, ein
Mainzer Bürger und Handwerker, gründete 1254 den
rheinischen Städtebnnd, der Gewerbetreibende und
Kaufleute in der nunmehr ·«hereingebrochenen kaiser-
losen, schrecklichen Zeit mit Erfolg gegen das Raub-
rittertum schätzte In dent Handelsstädten hatte sich
die Kaufmannschast zur deutschen Hansa zusammen-
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jemals den genossenschaftlichen Gedanken zu fördern
und in die Tat umzusetzen Jm Zusammenfchluß
der Genossenschaften untereinander sei nun bereits
viel durch die in diesem Jahre erfolgte Vserschmelznng
der bei-den groåen Geniossenschaftsverbände, des All-
gemeinen Ver ndes nnd des Hanpwerbandes, er-
reicht worden. Das gefchästsführende Vorstandsmit-
glied, Bankvorftcher Abel, erstattet-e den Geschäfts-
bericht über das Jahr 1919 und schilderte dieses als
ein weiteres Jahr großer sGseldflüssigkeih welche durch
politische und wirtschaftlich-e Kämpfe fortwährend Ebe-
günstigt worden sei. Gegen Ende des Jahres hatt-e
sichs jedoch allenthalben ein Kreditbedürfnis wieder
geltend gemacht, das infolge des Tiefftandes der
Valuta ibald zum Teil in einer Höhe auftrat, die
namentlich durch die Kreditgenofsenschasten oft gar
nicht befriedigt werden konnte. Dieser Wiederbeginn
der Kreditwirtschaft sei jedoch noch kein Beginnen der
Gesundung der Wirtschaft gewesen, sondern die Er-
scheinung sei wohl größtenteils auf ein starkes Anlage-
bedürfnis in Waren zurückzuführen Der Gesamt-
umsatz belisefe sich auf 2:23 Millionen gegen 121-
Millionen im Vorjahr auf einer Seite. Alsdann
referierte Verbiandsreivisor Dr. Oberst äußerst er-
schöpfend und klar über sämtlich-e neuen Steuergesetze.
Besonders das Kapitalertragssteuergesetz, welches noch
so viele Unklarhciten aufweist, wurde von ihm ein-
gehend erklärt.

Jn den Aufsichtsrat wurde Herr Geschäftsführer
-Wa-wrzinek, Oppeln, neugewählt. «

Handwerker-Erholnngsheim zu Traben-
Trarbach a. d. Moses

Das von den westdeutschen Handswerkskammern
im Jahre 1913 errichtete H-andwerker-«Erholungsheitn
zu Tra-ben-«Trarbachs hat am 15. Juli d. Is. seinen
Wirtschaftsbetrieb wieder aufgenommen Das Heim
bietet für ca. 80 Personen Unt·erkunft. Durch seine
günstige Lage und die im Erholungsheim selbst
unter-gebrachten Thermalbäder, die eine besondere
Heilwirknng haben, hauptsächlich bei Gicht, Rheuma-
tismns, Jschias usw., kann ein Kuraufenthalt daselbst
nur empfohlen werden. Der Pensionspreis stellt sich«
augenblicklich für Handwerksmeister auf 26 und
30 Mark und für Nichthandwerker auf 40 Mark pro
Tag und Person. Kinder von 10 bis 14 Jahren
zahlen 3/4, während Kinder unter 10 Jahren grund-
sätzlich keine Ausnahme finden sollen.

geschlossen; an ihrer Spitze stand das betriebsame
Liibeck Der sittliche Gedanke in dieser Zeit des
schmählichsten Eigennutzes hatte feine einzige Zu-
flnchtstätte, aber auch seinen Erneuerungsquell im
deutschen Gewerbe- und Handels-stand, der, die
sozialen Verhältnisse umgestaltend, an Stelle der in
Herren und Knechte geteilten Menschenmassen ein
Volk schuf und damit den Grundstein legte für ein
neues Deutschland Während alle Banden des
Staatswesens zerrissen, während alle gesellschaft-
lichen Zustände aus den Fugen gingen, hielt der
Viirgerftand, und in ihm als seine Kerntrnppe, der
Gewerbe- und Kaufmannsstand, unverzagt fest an
dem Gedanken einer gedeihlichen Fortentwicklung
der Gesellschaft nnd pflanzte unerschrocken inmitten
des Eigennutzes, der Gewalt, des Ranbes und des
Mordes das Bann-er des Rechts aus« Brüderlich
einig, wahrhaft ehrlie«bend, diplomatisch klug und
bewundernswert geschickt geht aus all dem Jammer
zweier Jahrhunderte deutscher Geschichte allein der
deutsche Gewerbeftand, zwar blutend ans tausend
Wunden, aber nngebrochen in seinem echt deutschen
Geiste, unverdorben in seinem echt deutschen Cha-
rakter hervor. (Forts. folgt.)

wann“mmummwmmmmum

Der Briefträger kommt-
nnd nimmt jederzeit Bestellungen auf
»Schleflens Handwerk und Gewerbe«
sowie auch jede Postanstalt nnd der
Verlag Herrenstraße m. 20 entgegen:
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Gesetz zur ergänzenden Regelung des Steuer-
abzuges vom Arbeitslohne

Vom 21. Juli 1920. _
Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das

mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verlundet wird:
Artikel 1.

Zur ergänzenden Regelung des Steuerabzugs vom
Arbeitslohne werden hinter § 45 des Einkommensteuer-
geseizes vom 29. März 1920 (Reichs-Gesetzbl. S. 359) fol-
gende Vorschriften eingefügt:

§ 45 a. _
Bei den ständig be chäftigten Arbeitnehmern, deren

Erwerbstätigkeit durch as Dienstverhältnis vollstandig
oder hauptsächlich in Anspruch genommen wird, hat der
Abng gemäß § 45 s ·
a) im Falle der Berechnung des Arbeitslohns nach

Tagen "r 5 alt täglich, » »
« b) im Fa le der Berechnung des Arbeitslohns nach

Wochen für 30 all wöchentlich,
c) im Falle der Berechnung des Arbeitslohns nach

Monaten für 125 all monatlich
zu unterbleiben.

Der abzugsfreie Betrag erhöht siZ für jede zur Haus-
haltnnäldes Arbeitnehmers zählen-de
§ 20 bs. 2

erson im Sinne des

in dein; Falle des Abs. 1a um 1,50 Jt,
in bem alle des Ab. 1b um 10 .46,
in bem alle des A s. 1c um 40 alt. «

Ob und inwieweit die Vorschriften der Absätze 1, 2 im
einzelnen Falle anzuwenden sind, ist von dem Arbeit-
eber EEeftguftellen. Auf Antrag des Arbeitnehmers ist in
etrie en, in denen ein Betriebsrat besteht, der Betriebs-

ausschuß oder der Betriebsobmann gutachtlich zu boxen.
Auf Anrufen eines Beteiligten entLcheidet das Finanzamt
endgültig. Jst die Entscheidung es Finanzamts nicht
binnen einer Woche nach dem Zahlungstag angerufen, so
ist der Abng im vollen Umfang des § 45 vorzunehmen.

§ 45 b.
Arbeitnehmer, die nicht unter § 45a fallen, können

bei dem Finanzamt die Aiisstelluiig einer Bescheinigung
über den Hundertsatz des Arbeitsrohns verlangen, der von
jedem Arbeitgeber bei der Lohnzahlung in Abzug zu
bringen ist. Das Finanzamt hat den Hundertsatz nach
dem mutmaßlichen Jahresbetrage des Einkommens zu er-
mitteln. Wird eine solche Bescheinigung nicht vorgelegt,
so hat der Arbeitgeber 10 v.H. des Arbeitslohns in Ab-
zug zu bringen. 45

c.§
übersteigt der Arbeitslohn auf das Jahr umgerechnet

und unter Berücksichtigung des § 45a den Betrag von
15000 all, so gilt fiir den einzubehaltenden Betrag nach-
stehender Tarif:
von 15 000 bis 30 000 »t- . . . . . 15 v. Hundert
den mehr als 30 000 bis 50 000 all 20 -. .-

I. O. s. 50 000 - 100 000 - 25 a. ‑.
- s n 100 000 -. 150 000 · 30 s. e
- « v 150 000 - 200 000 - 35 a. -.
s- a. - 200 000 s. 300 000 - 40 o. v.
- v - 300000 - 500.000 - 45 s. e —-
‑ v. - 500 000 ‑ 1 000 000 e 50 g . e
- ‑ - 1 000 000 d}! . . . a 55 g 0.

Artikel 2.
Dieses Gesetz tritt am 1. August 1920 in Kraft. Die

bis um 1. August 1920 auf Grund der §§ 45 bis 52
des inkommensteuergesetzes einbehaltenen Beträge werden
auf die nach diesem Gesetze einzubehaltenden Beträge an-
gerechnet.

Artikel 3. ‚
Der Reichsminister der Finanzen erläßt die näheren

Bestimmungen zur Ausführung dieses Gesetzes.
Berlin, den 21. Juli 1920. ·

Der Reichspräsident. Der Reichsminister der Finanzen.

Im Einvernehmen mit dein Herrn Reichsfinanzminister
ge tatten wir Kreditgenossenschaften (Spar- und Darlehns-
ka en), welche die rechtzeitige Anmeldung ihres Betriebs
emäsz § 76 Reichs-Stempelgesetz versäumt haben, die
ortfuhrung ihres Geschäftsbetriebes im Sinne ides § 1

Abs. 1 der zweiten Verordnung über Maßnahmen gegen
die Kapitalflucht vom 14. Januar 1920 (R.-G.-Bl. S.50),
sofern sie bei Inkrafttreten des Gesetzes gegen die Kapital-

s lucht vom 8. September 1919 (R.-G.-Bl. S. 1540) schon
bestanden und einem Revisionsberbande gemäß §§ 54ff.
des Gesetzes, betreffend die Erwerbs- nnd Wirtschafts-
enossenschaften in der Fassung vom 20. Mai 1898 (R.-G.-
I. S. 810) angeschlossen _maren.
Die Entscheidung auf Anfragen Beteiligter darüber,

welche Unternehmungen im einzelnen unter diese Vorschrift
allen, übertragen wir den Regierungspräsidenten und in
erlin dem Polizeipräsidenten.
Berlin, den 5. 5. 1920.

Der Winiger für Handel und Gewerbe.
Der Mintster fur andwirtschaft, Domänen und Forsten.

 

stschlesieqs ßanbmerß Find Gretpgkthgk

Jn Sachen betreffend Steuerabzug vom Arbeitslohn hat
der Herr Reichsmiiiister der inanzen in Abänderung bis-
heriger Bestimmungen angeor- net, daß wegen Berechnungsis
schwierigke ten Naturals und sonstige Sachbezüge erst vom
1. August ab dem Steuerabzug unterliegen; dagegen sind
bereits vom 25. Juni ab 10 v.H. des Barlohnes gemäß
der ergangenen Bestimmungen in Abzug zu brin en.

Jch ersuche, hiervon Kenntnis nehmen und iese An-
ordnung in geeigneter Weise zur Kenntnis der beteiligten
Kreise bringen zu wollen.

Breslau, den 28. Juni 1920.
Landesfinanzamt, Abteilung für Besitzsieuerii.

gez. Aegidi.

Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehrheit der be-
teiligten Gewerbetreibenden fiir die Einführung des Bei-
trittszwangs und ihre Zuweisung zu einer in Waldenburg
zu errichtenden Zwangsiminng erklärt hat, ordne ich auf
Grund der § 100 u Abs. 2X§§ 100ff. der Gewerbeordnung
hiermit an, daß zum 1. Oktober 1920 eine Zwangsinnung
Er das Stellmaiherhandwerk in dem Bezirke des Kreises

aldenburg, mit dem Sitze in Waldenburg und dem
Namen ,,Stellmacherinniing (Zw«cingsinnung) in Walden-
burg« errichtet werde.

Von dem genannten Zeitpunkte gehören
1. alle Gewerbetreibende, welche das Stellmacherhand-

werk in diesem Bezirke betreiben, dieser Jnnung an, unb
Es haben ferner, soweit das Stellmacherhandwerk in Frage
onimt,

2. die Ortschagten Polsnitz, Alt- und Neu-Liebichau,
Sorgau, Fröhlichs orf und Fürstenstein, Kreis Waldenburg,
aus der Böttcher- und Stellmacher-Zwaiigsinnuiig in Frei-
burg, sowie

3. bie Ortschaften Blumenau, C arlottenbrunn, Don-
nerau, Dörnhau, Erlenbusch, Freuden erg, Kaltw«asser, Lom-
nitz, Reimsbach, Rudolfswaldau, Taiinhausen, Neu-, Nieder-
unb Ober-Wiistegiersdorf, Kreis Waldenburg, aus der Holz-
arbeiterzwangsinnung in Nieder-Wüstegiersdorf, Kr. Wal-
denburg, zu dem genannten Zeitpunkte aiiszuscheiden

Ferner scheidet am 1. Oktober 1920
4. das Stellinacherhandwerk aus der Drechsler-, Bött-

cher.- und Stellniacher-Zwangsinnung in Waldenbiir aus;
diese Jniiung hat von diesem Zeitpunkte den amen
»Drechsler- unb Böttcherinnung (Zwangsinnung) zu Wal-
denburg« zu führ-en.

Zugleich wird gemäß § 100u Abs. 3 ber Gewerbeord-
nung die hiernach erforderliche Abänderun der Statuten
der vorstehend zu 2., 3. iin 4. genannten nungen an-
geordnet.

Breslau, 8. 7. 1920.

Der Regierungspräsident.

 

Bekanntniachung
« Belanntmachuuz '

Im Monat April 1920 haben die Meisterpriifuug be-
standen und die Berechtigung zur Führung des Titels
»Meister« in Verbindung mit ihrem Handwerk sowie die
Befugnis, Lehrlinge aan eiten, erworben-

. ggelllmacher Heinrich Ariwald aus Rosenhain, Kreis
au, s

. Sattler Hugo Bartsch aus Namslau,

. Tischler Max Bartus aus Breslau,

. Schlosser Karl Barten aus Breslau,

. Fleischergeselle Arthur Böer aus Königszelt, Kreis
Schwur-nie

. Dachdecker Josef Beckert aus Breslau,

. Dachdecker Max Bluschke aus Trebni , -«

. Bäcker Paul Biste aus Karbitzz Kr. ilitfch,

. Tischler Heinri Brügner aus Breslau,

. Schmied aul iele aus Breslau,
. Schmied aul Brucksch aus Berzdorf, Kreis Münster-

erg-
. Schneider Heinrich Blaschke aus rankenstein,—
. Stellmacher Otto Becker aus Tre nitz, _
. Schuhmacher Heinrich Brandt aus Lanisch, Kreis
Breslau, »

. Bäckerei-Werkfiihrer Mois Brieger aus Maltsch, Kreis
Neumarkt,

. Schmiede-Inhaber Herinann Beck aus Rosenthal, Kreis
Habelschwerdt,

. bSchmied Karl Budzinski aus Liebichau, Kreis Walden-
urg, « - .

. gnstallateur Karl Brettschneider an}, Breslau in dem
as- und Wasserleitungsanstallations-Handwerk,

. Schneider Anton Dombrowski aus Breslau,

. Backergeselle Max David aus Carlowitz, Kr. Breslau,

. Backergeselle Wilhelm Exner aus Mtwnsser, Kreis
aldenburg,

. Schuhmacher Alwin Eisold aus Breslau,

. PhotiHiraph Georg Fiala aus Neurode

. Schlo er Friedrich Franke aus Rimkam Kreis
Neumarlt,

. Schmied Richard Gloger aus Hennersdorf, Kr. Ohlau,

. z eischer Jo ef Geike I Hennersdorf, Kreis Ohlau,
ttler Hermann Gru h aus Frankenstein,
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hotographin Rar Golz aus Breslau, å
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Ileifchergeselle Sri? Geppert aus Brieg,
o ine

. ischler Richard Gotte aus Frankenstein,

Nr. 18

31. Schlossergeselle Paul Gebler aus Breslau,
l«32. Bäcker Fritz Gottschalk aus Schweidnitz,
33. Tischler Franz Gründel aus Strehlen,
34. Fleischer Alfred Gottschlich aus Schlegel,«Kr. Neurode,
35. Gasmeister Au ust Grundinann aus Munfterberg als

Gas- und slimigerleitungfaaänitallateur, «
86. Elektro-Jnstallateur Richard Hähnel aus Ober-Mois,

Kreis Neumarkt,
leischer Robert Horn aus Breslau,
upferschmied Konrad Hornig aus Breslau,

. Photographin Eise Hennig aus Breslau,

. Putzinacherin Helene Habicht aus Breslau,

. Schneider Johann Hluchnik aus Breslau,

. Tischler Gerhard Hensel aus Strehlen,

. Bäckergeselle Max Hein aus Breslau,

. SkhlosserekJnhaber Karl Heinold aus Reinerz, Kreis
0 -

. Schmied Josef Hecke aus Trebnitz,

. Schmiede-Inhaber Max Hahn aus Keulendorf, Kreis
Neumarkt, ·

. Fkhmied August Herrmann aus Alt-Wilmsdorf, Kreis
a

. Schlo ser Friedrich Hoffmann aus Breslau,
leis er Paul Holz aus Woigwitz, Kreis Breslau,
lektro- nstallateur Josef Jantke aus Goldschmieden,

Kreis reslau,
. Bäcker Reinhold Jgel aus Rothsiirben, Kreis Breslau,
. Bäcker Albert Jbsch aus Wüstendors, Kreis Breslau,
. Bäcker Einil Jung aus Sadewitz, Kreis Oels,
. Schlosser Walter Johnsdorf aus Strehlen,
. Bottkcthergeselle Paul Jung aus Fürstenau, Kreis Neu-
mar ,

. Elektro-Jnstallateur Franz Krause aus Breslau,

. Fleilschergeselle Max Klomm aus Waldenburg,

. Sch osserei-Jnhaber Johann Kruschitzki aus Breslau,

.Schinied Karl Krause aus Klein-Schönwald, Kreis
Groß-Wartenberg,

. Tischlerei-Werkfiihrer Oskar Keydana aus Friedland,
Kreis Waldenburg,

. Vorschlosser Herniann Kleinert aus Breslau,

. Sattler Arthur Kiersch aus Trachenberg, Kr. Militsch,

. Sattler Hermann Knetsch aus Steinau a. O.,

. Tischler Richard Kupsch aus Pfaffendorf, Kr. Striegan,

. Kunstschmiedegeselle Richard Krause aus Breslau,
Schneider Oskar Kurschatke aus Reinerz, Kr. Glatz,

. Schuhmacher Johann Kreuziger aus Mittelwalde,
Kreis Habelschwerdt, ·

. Schuhmacher Ernst Keil aus Runzen, Kreis Ohlau,

. Schmiede-Inhaber Martin Krügel aus Flömischdorf,
Kreis Neumarkt,

.Korbmacher Wilhelm Koniehkh aus Zimpel, Kreis
Breslau, · «

. Tischler Paul Kogur aus Groß-Burgen, Kr. Militsch,

. Klempnerei-Jnha er Heinrich Kutschera aus Breslau,
. Klenipner Konrad Kalide aus Neumarkt,
. Fleischer Kosef Ludwig aus Hennigsdorf, Kr. Trebnitz
. Schuhnia ier Herinann Löwa aus Löwen, Kreis Brieg,
. Schlosser Kurt Kreis
Waldenburg,

. Sattler Ernst Lingoth aus Breslau,
. Putzinacherin Fri. Margarete Lewb aus Breslau,
. Fleischer Paul Laufer aus Wohlau,
. Damen chiieiderin Fr. Martha Matzke aus Brockau,
Kreis reslau, -

. Tischler eselle Paul Mereck aus Juliusburg, Kr. Oels,
. Backer gPaul Matzker aus Friedland, Kr. Waldenburg,
. Schmied Paul Meinert aus Massel, Kreis Trebnitz,
. Schuhmacher Hermann Otto aus Breslau,
. Fleischer Franz Oppitz aus Lewin, Kreis Glatz,
. FSletxschergeselle Fritz Poleschner aus Neuhof, Kreis

iegan,
. Fleischergeselle Franz Patzelt aus Neu-Waldenburg,
Schuhmacher Friedrich Pohler aus Breslau,

. Tischlergeselle Wilhelm Puscheck aiis Breslau,
. Menge-Inhaber Max Paschke aus Trachenberg, Kr.

ii ,
. Putzmacherin Fri. Gertrud Putzke aus Breslau, »
. Schmied Richard Pietsch aus Schildberg, Kreis

Leher aus Wüstegiersdorf,

Münsterberg,
93. Schmied Julius Pietsch aus Schildberg, Kreis

Munsterberg,
94. Sattler Gustav Przhbilla aus Namslau,
95. Schmied Otto Pliefke aus Löwen, Kreis Brieg,

. Bäckerei-Jnhaber Georg Puppe aus. Deutsch-Hammer,
Kreis Trcbnitz

. Schlosser riedrich Reichel aus Breslau

. Schiiiiedewsiihaber Adolf Richter aus Bobile, Kreis
Guhraii, «

99. Kupferschmied Theodor Rudolph aus Breslau,
. Schmied Paul Reigber aus Dalbersdorf, Kreis Groß-
Wartenberg,

. Basler Paul Ringel aus Altwasser, Kr. Waldenburg,

. leischer Arthur Rösler aus Neurode,

. Vchniied Max Rassel aus Domslau, Kreis Breslau-

. Schuhma er Rudolf Seite aus Breslau, ‑

. Schuhma er Franz Seliger aus Breslau,

. Schmied Alfred Sagawe aus Dammer, Kr. Oels,
Sclmied Ernst Sroka aus Ohlau,
Schneider Paul Seidelmann aus Breslau,
Schuhmacher Franz Seiler aus Breslau,

 108.
109.
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110. FSkchmiFee-Inhaber Alfred Spitzer aus Psasfendors, 134. glekIroäanstlallateur Johann Warsecha aus Botschin Wohl nirgends mehr als im Baubandwerk macht
wie eumur t re s “5 aU- · das Be tr b bemerkbar, das vrakti e Können dur

111. Tischlergeselle Albert Siegert aus Münsterberg, 135.SSchmied Hugo Weiß aus Buchwnld, Kreis Das, M . .i even . .. “P d:
112 Schuhmaer Hcrmmm Schindtek aus Malierg Kreis 136 Kupferichmied Richard Wevgler aus Breslau. Ymenschev Wesen-ZU ”Mumm Wehkend die im!. Bete L - 137.511chlere13nhabet Johann Winkler aus ‘Bögettbofi, tischen Arbeiten auf Dem. Bauplap und m der Werkstatt
113 SZilducrgeielle Joseph Schwarz aus Presqu Kreis Schwexdnitz, erlernt werden lohnen, ist sur die Erlernung der theo-

114. Bäcker Paul Schönthier aus Brieg, 138- Malergthfe Rarl Waegek aus Breslaus retifchen Bauwissenschasten der Besuch einer gewerblichen
"115—Schviftr “(11’Id Schmidk Aus VVESIAU 139s Schneider Siebert Qßahlet aus Breslau, Unterrichtsanstalt unerläßlich. Besonders sind es die
116. Bäckergeselle Alois Schneider aus Frankenstein, 140- Stellmachek Matt Weß Aus TVEVUIP- K t . . R I St tsk d V «ch1a en imie
117. Stellmacher Georq Schindler aus Glatz, 141s Schuhmacher HSVMUUU Wurzel Aus 5811351011, ‚enn m11e III “,“m ehre, “I 1m eram 9 r e
1.18. Fliiscler 2Ulfous Schüler aus Vreslau, 142. Schmiedepächter Hermann Weigang aus Rengersdorf, die Fertigkeiten im Zeichnen, welcher der Bauhandwerker

119. Crhlu11er Wilhelm Schaal aus Breslau, Kreis Glatz- bedarf. Hierzu kommt noch für Zimmerer die Kunst des
120. Schmied Paul Schreier aus Marienau, Kr. Ohlau, 14361016)“ Franz WItkig Aus Schlegel Sir Neutde Schjftens unb her Bau gewundener Treppen. Auch in
121 Schmied Josef Cchreier aus EDiarienau, m O lau 144. Bä ergeselle Adolf Wittig aus Carloivitz, Kr. Breslau, b M 't "1 wird ein nicht eritt es Maß theo—

122. “Bäder Johann Stromitzky aus Stephanshain, reis 145« Schneider Robert Zeisbekg aus BVEZIAU er. 911 erptu ung g g «
Schweidnitz, 146. Schmied Paul Zimmermann aus Jäntschdorf, Kreis retischer Kenntnisse verlangt. Strebsamen Yauhandwers

123. Fleischer Paul Thiel aus Brosewitz, Kreis Oblau, es « · , , » kern kann als geeignete Unterrichtsanstalt die Bauschule
124. gisclilergeselled Max TlreszczynsliTausz flireslaus: bd 147. FchMIIIh Ernst Zlmmeklmg Aus Wllfchkvwltz- KVeIs Eliaitebe in 911,59 empfohlen werben. Der Lehkplcm dek-
125.amenclue1 erm r A nes eu er aus an e , Im — - ‑ sk» - ,

Kreis Edbelschwerdstyx g 148. Tischlergeselle Karl Zeisberg aus ‘Breslau. Ielben Ist auf 2 Semester verteilt. Gme- erfolgreiche Ver
126.
127.
128.

Schlosser Insele Tuzyna aus SBreslau,
Fleischer Max-Tschey aus Ohlau,
Tischler Wilhelm Tschörtner ans Stanowitz, Kreis
Striegau,

129. Schlosserei-Juhaber Emil Tasler aus Habelschwerdt,
«130. Schmied Josef Tiffe aus Weder-Rachen Kr Neurode,
131. Schlosser Josef Uwira aus Breslau,
132. Schlosser Heinrich Urban aus Habelschwerdt,
183. Bäckergeselle Ernst Völkel aus Breslau,  

Die mit einem * bezeichneten Personen erhalten erst,
nachdem sie 24 Jahre alt sind, obige Rechte.

Breslan, den 26 Juli 1920.

Die Handwerkskammsu

A. B r et t s ch n e i d e r, Vorsitzenden
S ch all ebn, Syndikus i. V.

 

 
bereitung auf die Meisterprüfung ist schon nach einem
Semester möglich. (Siehe auch Annoncen.)

QMM—“M

Verantwortlich für den redaktionellen Teil Syndikus Dr. Walter
Paes chle u. Syndikus Walter Baranek, für den Anzeigenteil

Paul Keil. Verlag u. Druck Groß, Barth 8c Comp. W.Friedrich
—- siimtlich in Breslam —

 

 

Der sechogespalkene Millimeterraum i-‘ottet 60 Pfg»
Stellengesnche 40 Pfg» Heiratsanzeigen 1,-—- 9218.,
Textinserake (Tießlanie) 1,50 Mk für das Millimeter

. DorzugesInserate nach besonderer Berechnung.   

 

   

   

     

   

  
  

 

    

    

 

  

  

Restaurant .
Intime Lichtbildbiihne (Promenade)
Ohlauer Stadtgraben 2| Täglich: _

Spielplanvom 30.Juli bis 2.August ‚ ·

I Erstaufführung! Käpeue KgälltiWSkl
_ 'ie Lääbe esangse n agen   

   
_ Eintritt 50 Pig.

I der Siege-in - · 3’ « «
-- Tragödie aus dem Orient

in 5 Akten von R. Baron
Hauptdarstellerin:
Esther- Garena
Monumentalfilm!

lm Beiprogwamm:

I Nur ein Diener
« eine lustige Komödie in 4Akten

‘ mit dem beliebten Künstler
Bruno Kasino:-

 

 

Kriegsanieihe
sowie alle Wertgapiere kaufen

gegen bar se en B0sten

Faerber 8L Co.
Brot-law Ohlaueiftraße 40 l.

9——1 Uhr und 3—5 Uhr   
 

 

H e g i n n.·
Wochentags 4 Uhr
Sonntags 3 Uhr

Einlaß 1/2 Stunde vorher

Bausthüle Rastede in
Oldenburg

Meister- und Pollerkurse
Eintritt: Aug., Okt. u. Jan.
Ausführl. Programm 2 Mk. P· L...
DetektiVnBiire ’ ·
Dziallas

Kupfer. . „ 7,—- n

Breslau l, Nikolaistr. 24.

Nähmaschinen
für Familien und gewerbliche
Zwecke. Reparatur-Werkstatt

und Lager von Ersatzteilen
für alle Systeme

Jos.Greulich, Mechaniker-meister-
Hummerei 17, Fernruf Ohle 6357

Bitte auf Nr.17 zu achten.

 

 

 

 

Limi. .

[“688ng I ‚y 3,— II

Blei. . 2,—- „
kauft Metallkontor

Albrechtstraße 54. 
 

000000000000000000000000000000000
Aeltestes Spezialgesehäft

für Schuhmacherbedarisartlkel

Franz Winckler, llnmmerei 27
Billigste Bezugsquelle für Schuhmacher!
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Elektrische Licht- und KraftAnlagen
sowie Reparaturwerkstatt für
elektr. Maschinen und Apparate

PARM... NEUGEBAUER
ElektroInstallatlonsmelster

NEUKIRCH b. Breslau
------------------

   

1
l

N OOOOOOOOO  

Fritz Regel, Breslau7
G. me b. n-

Höichenstrasse 36/40
Bahnbogen 44/46 -- Telefon Ring 1395 und 6998

  
   

zeuge undWerkzeug-
Maschinen

"mit "11,1111“l « l

iII“111'111"1111
HIUWIMIIIIIII“M

3;... Artikel für Hut-
« T- beschlag, Pilugbau

· und Wagenbau

'Ersatzteile für landwirtsch. Maschinen und Geräte

       

  

Z-
Z
z:
z
z

g;
 

W Zur geil. Beachtung! M
Einem geehrten Publikum von Breslau und Umgegend zur geil.

Kenntnis, daß ich hierselbst, Schweitzerstraße 3, ein Rechts: und
Auskuttftsbiiro, verbunden mit Grundstücke-, Geschäfts- und
Hypothekenoermittelung erii net habe.

Zuverlässi er Nat und Hil e in allen gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Hvozeßangeleälnheitem auch in d.Averzweifeltsten Fällen.
wird erteilt. Schriftliche nträge eglicher Art an Behörden und
Privatinstitute prompt erled. Auch eugnisabs rittenm Maschinen-
schrift und Vervielsältigungsarbeiten sachgemä und sauber herge-
stellt durch das Rechtes und Auskunfubiirm Schweitzerstrasze 3

(ois-a-vis der Paulustirche, Linie 6). Honorar mäßig.

.Greiner
Recht-beratet und Gerichtsbeamter a. D.
 

Großhandels-Vertretung Paul Mimiec,
» Breslau l3, Postschließtach 6, Postscheckkonto Breslau No.38921
Waschtisch- und Nachttischaufsätze, Restaurations- und

« Kalteetlschplatten, Möbelbeläge, Wandverkleidungen, :«
‘sowie moderne Ladenfronten in Kunstmarmor. .

-; AlterNeuanfertiäungen und Ausbesserungenin Terrazzo oder "-
Zementbeton, rabdenkmäler, Grabmaleinfassungen, Früh-

„. beetcintassungen, Möbelbesehläge, Zielleisten, Büroartikel,
- Fahrradverslcherungen gegen Diebstahl und Raub. ‚

s; Jeder Art An- und Verkauts- sowie Darlehns--Vermittelungen,
« Neuheiten, Auskunfgei, Versandhaus. Aller Art tech- 3
E nische Bedarfsartikel. Übernehme jederzeit General- oder EJJ
-‘ Alleinvertretungen leistungsfähiger Häuser. -—- Herren und«
Damenzum Besuch der Kundschaft können sichmelden.

 

IN

Julius Eispert, Silberwarentabrik
TOLHÜIIMNÜ Schießwepdepstn 13 leidlüllglfilfi

Spezialität: Echt si erne Bestecke und

Tafelstlber, GelegenheitegesChenke
Reparaturen und Veranda-sangen

Hopp- w

 

sp-

  

I
I

R a b a t t e : Dei 5 maliger Aufnahme 5 Prozent E
» n n 1° n l

u 26 n n 15 n -

9’ 52 if 9’ Do " =

I
I

Alfons Gottwald, Breslau 13,
» Steinstraße —— Fernruf: Ring 1464

H; Lieferung und Aufstellung von Deahtzäunen "
ä? Drahtgeflechte, Drahtgewebe u. Drahtwaren
" in allen SAusführungen für technische und gewerblicheswecke

diaigste preise Prominenz Liefermsg

 

 

SIIIIVIZIZBIIIIEIXIIIIIIII

Handwerken“ und
_ Kunstgewerbeschule

Breslau
Fachklassen mit Werkstätten für

Tischler, Holzbildhauer, Steinbildhauer, Maler,

Keramiker, Battk, Lithographen, Buchdrucker,

Buchbinder,Ziseleure‚Kunstschmiede,Schloner

und Feinmechaniker

Anmeldungen im Amtszimmer Klosterstr.19
Lehrpläne durch den Direktor

IIIIIIIIIIIII GIIIIIIIIIIII

r"II—IH—II—IIIH—II—II—II—

-Hähndel O-
Brescau9,Mqrtintsn.7/9.Te1.mngnm

. Fachgefchäft für Malerl

u..—limlI—ull—III-IlmlI—m—II—
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‚
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wfimidymatcrialienMalerbedarfsartikel

 

Anzugstofle und Futterstolte, Knöpfe etc. etc.
Schneiderartikel für Herren und Damen,
Reichswehr- und Beamteneflekteu etc.

Werkstatteinrichtungen empfehlen

Schulz di Liebich, ZIMZFFFZTZZTOI 6627.
 

mmmmmmmmmmummmam

E.Grossert FiJohn
sum-ums uns-e Breslau 1 Terms-g 459:

Möbelstoffe
Polstermaterial

jeder Art

»- «manmemrseimmewwJOMOOØSM
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«s«·· -.·.«·-·· Jssqukw i i :..

. üttn Schwert: Breslau I0 MochqwsksE——————«—«F««««"«1«

e EeSalzstrasse 4‘ Fernspr. Amt Ring
gegründet lass-s "Po 573, 126|. 129°

Stabeisen, Bleche S. M. Stahl
Fassoneisen, Abfallbieche, Bandeisen, Röhren,
Schweiss- und Werkzeug-G-uss-Stähle‚- Stahlwellen

Sämtliche Materialien für Fabrik- und Maschinen-sein«
Schrauben, Muttern, Unterlegescheiben, Nieten, Splinte, Spannschlösser

Eisen- uns! ürahtwaren aller Art
Drähte, Nägel, Geilechte, Schaufeln, Spaten, Ketten.
Heu-, Dung- und Rübengabeln, Sensen usw. usw.

Ersatzteile für landwirtschaftiiche Maschinen und Sei-III

Breslau I
Umonst-plus 19 o I

Sattler-Waren-l‘abrik «
illleBedarisartikol für Sattler,Ta.pezrerer‚Wagenbauer ‘

-Åt- 3:91- MAY-Zä
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I Die Bank der Handwerker! - Jeder schließe sich an! E
 

  

   

 

        

f s ·
werkzgl:3:“"Xägcggmgkgäümziggch n - EIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIQIIBIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII=

für M“du“enoauer Schlo s S h IF St ll klug s Konto-Korrentverkeln z: Gewährung von Darlehen :: Uberweisungs- und =
lnstallcations- und Automosb‚ff PC nur: e WC kjsttets I Scheckverkehr :: Hinterlegungsstelle für Wertpapiere :: Einlösung von Zins-I

l CP"ka M er s a en = und Dividendenscheinen :: Ankauf und Verkauf, Beleihung von Wertpapieren =
Präzisiensweräfinersge für Eisenbahnm- - s PAR EINLAGEN s
Wepimiszizesns und! Erlasses“„einenfr’alariken I mit und Ohm Kündf „n nehmen wir von edermann cui e ca =
Spiralbohrer,‚FRcibahlenh, schslsidkrwppim Gewindebohrer, « Gi‘m e Verzfnsugng / cStrengste Vergehwiegenheit g g =- —«—-:=T r — U ——-....-—-.--.-..—--: L « «g· ‘ «,- G nse e r um €53 Nr zeuge = Stalikammer l Vermietung von Schranktächern Ik Presse-s Lauer äeinrasäme tiefer-35mg i, I I

‑ "-—« amYOU-« ’Kssd"WJ-»aäfll’Wß THE-T-Wsssww1':va57713 = [5% Es Es äüä}?ÆWWK in BRESLAU e. G. m. bI HI I

· a: _ » ......„ .. » Gegründet im Jahre 1896 Blmnenstrasse 8 Zweigstelle Deut-eli-Lissa =
· « · « · ; « « IF Betriebsmittel über fünf Millionen Mark =

LeipZiger, Werner 84 Co. Breslau -    
   

 

  

Max Gutimann ZFHZLZTIZZ
Sämtliche Zutaten

 

IlllllllllllllllllliiliillliiztiIIllIIIllllllllllllillllltllllll’lIttlIliltllllltillItllltltlllllltlllllllltlllllllltllIllllIIIllIlllI'ltilltllIlllllli‘ll"llliIlil'ItillllllllllllllllllllliIlllhllItllllllllltilllll :-

· Serum! Ring 7547 Siedenhufener Straße 11——-15 Fervruf Ring 7547
· . empfehlen ihr großes Lager in fämtiichen ins nnd ausländischen

Hölzern nnd Fnrnieren
insbesondere in Eichen- nnd Pappeln-Furnieren

)--.:-I’I.c.i«--«3. L.- .ss---.-;’." -. -. W «.1-«'1"

für die Herren«und DamenSchneiderei
Knöpfe jeder Virt::Futterfeiden:; Westenftoffe

Geehrte Auswahl

 

XX«wie?“disk-sak-

3weå Sfliimiliimm931153. «genIF 1 . f Statd- und Universitäts- Ouchdruckeeri

 

   
acht vielfarbige Karten mit eriäuterndem Text von Professor W. Poiz unter
Mitarbeit von Professor Dr. 28. Dietrich, Dr. M. Ioei und hervorragender Gras Barth K EompWFriedri
persönlichkeiten In eieganter Etappe. Preis nur ö am. zuzügl. 200J0 Aufschlag 1 7

Wichtig für alle Behörden Korporationen Vereine, Schulen und private, titvvgwpvttJst-MutsOrietdwckletgeneSchriften-ere- —
denen die Erhaitnng unseres Oberschiesien bei Deutschland am Herzen liegt F Mustva-XOOIWWWOUWWJOMWIMIIIIU

t

Groß- Barth Ü Comp— W. Seiebridp BreslauI Ter.AtngeeIo-II Greslau I HerrewStraßeeo
. » In jeder Buchhandlung zu haben! »He-, -
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runnsEnET
in allen Holzarten

Spezialität: Eichen - Furniere
Inner- IInd Sägeechnitt zu billigen Preisen

Herbert Eise-Mes-
- Hölzer und Furniere

BRESLAII l0, llliehaelieetrasse 20/22
L Telefon Amt Ring 5946 j

Paul Sorowskl
ssiåMxiäsp BreslauxäfixiikåFsä _

Fabrik für Geldschrank—g · « l « J
Safes- und Tresorbau

 

Stets gut sortiertes Lager

Nähmaschinen-Reparaturen Ikkskxiiiiiäiixxiifii
Ritterplatz 11" Buttermilch gegründet 1875
Nähmaschinen, Ol, Nadeln und Ersatzteile

   
   

  

Max Seite-Ist
Maschinen- und Werkzeug-Fabrik
Breslau 10, Michaelisstraße 18-22 _
Fertiin Ring 4661 —- Postschcckkonto Breslau 4849

Sofort lieferbar! .
700 er und 600 er Dickten-Oobel— und

Langloch-Bohrmaschinen.

 

 

 

WOOMOOOOOOOOOWOOOO

(iustav Davidsohn Nchilg..‚ Breslau
Gartenstraße l9 —- Tel. Ring 2552. ;

 

   
 

Baubeschläge o Möbelbeschläge
nmommwmwmom

Max Thiel, Breslau l-.x3..if-!:I«åktiåkiå3kii.
Spezialgeschäft fiir Schuhmacher
Grosses Lager in la_ Gummiabsätzen,
Werkzeugen, SenkelnIn Macco u. Eisen-
garn, sowie sämtlichen Bedarfsartikeln.

IIGIIØOOIOOOOOOEEIZOOme;Zfr|:.:q_. .;;_&.w„s.._;_-.

Zufchneide-Schnle
diFnchwiifentliche Lehranstalt 1. Ranges fiir
die gesamte betten: und Damen-Beilieidnng

i
F

Eingebaut) Menzei E
Bresan 5, Gnrtenftrnße Nr. 46, H. Q
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Paul Hartung -
Tel. Ring 9617 Breslau 10 BIsmarckstr. 24

Bau- und Kunstschlosserei

Schaufenster-Anlagen —- Rollmarkisen
Zelte —- Scherengitter -—— Einhängegitter

am!M31—53mmMr  

 

 

Gründliche Ausbildung zum Meister, Zuichncider
und Direttrice nach meinem selbsterfundenen System.
Ratte fur die Meilterprüfun. Tages-- u. Abendinrse
beginnend am 1. u. 15.ied. M t5. Schnellturie jederzeit.
‚reinem frei. seinide Meldungen. Gontttmuim

Futter-steife "'“'°“° "- Spezialität: echte KnöpfeBaumwolle

ReiiIleiII. II. Mischware, Roßhaar, Werkstatteinricht.
Simtl. Zutaten für Herren- u. Damenschneider.empllehlt

W.KlfßhhOf 3:32:13. Fig-IIIifläää‘ä‘ä
«-—-- 2-.“
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